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Spruch der Woche
Wer andere erheitern kann, 

ist von Natur aus Arzt 

Zitat von Demokrit
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672/922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des  
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Zahnärztlicher Notdienst  0180 322 255 530

Wichtige Telefonnummern und Öffnungzeiten

Notfallversorgung im Spital Waldshut
Internistische Notfallversorgung 
Chirurgische Notfallversorgung 
Gynäkologische Notfallversorgung 
Geburtshilfliche Notfallversorgung
Urologische Notfallversorgung
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen 
rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Information Todtmoos
Wehratalstr. 19
79682 Todtmoos 

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag       9:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Kontakt:
Telefon:    +49(0)7652 / 12068540 
Fax:           +49(0)7652 / 120689549

Freibad „Aqua Treff“ 0171/7774117
Montag                             geschlossen
Dienstag  - Sonntag        geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss 

Bei schlechtem Wetter:
Montag                                geschlossen
Dienstag – Sonntag         geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss

Revierleiter Forstrevier Todtmoos
Georg Freidel 
Telefon:  077628033825
Handy:  0 1736244791
E-Mail: Georg.Freidel@landkreis-waldshut.de 

Bauhof 
 07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauhofleiter Siegfried Opfer 
Handy: 0175/7 22 53 96

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Klärwärter Walter Waßmer  01757225390.

Wasserversorgung 
Wassermeister Wolfgang Paul 07674/83 72
Handy 0175/7 22 53 92
bzw.   07674/9 20 69 78
Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Ökumenische öffentliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
  07674/92 08 82
Öffnungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag geschlossen

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Öffnungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
  13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke 0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz 03025/777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer 07623/921200
Störungs-Nummer 07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste
„Tauschbörse“ Kinderleicht 
der Trachtenkapelle Todtmoos
im ehemaligen Hauptschulgebäude, Jägermatt 1, 
oberer Eingang

Öffnungszeiten: 
Mittwoch & Donnerstag  10:00 bis 17:00 Uhr
Freitag:  10:00 bis 18:00 Uhr.

Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung:  07741/966053
Raphaela Gunkel mobil 0173/4122399
raphaela.gunkel@dorfhelferinnenwerk.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpflege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstunde 
in St. Blasien in den Räumen der Sozialstation, 
Friedhofstraße 8, 1. Stock: 

mittwochs, 13:30  - 17:00 Uhr. Bei Bedarf sind 
Beratungen in Todtmoos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
  08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
Pflege, Arztfahrten)
Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut 
Abteilung Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel Tel: 07751/89668-0
Abteilung Jugend- und 
Drogenberatung Tel: 07751/89677-0
www.bw-lv.de

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53
Postfach 1224, 79742 Waldshut
E-Mail: frauenhaus@frauenhaus-wt.de

Offene Beratung „courage” 07741/808 22 77
Hauptstraße 42b, 79787 Lauchringen
E-Mail: courage@frauenhaus-wt.de
Internet: http://www.frauenhaus-wt.de

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
fliktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741/684033
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Erhebungsbeauftragte für Zensus 2022 in Todtmoos 
dringend gesucht! Zensus 2022 – was ist das? 
Wie viele Menschen leben in den Städten und Gemeinden Deutschlands? Gibt es genügend 
Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder 
Altenheime? Wie sollen EU-Fördergelder verteilt werden? Um diese und eine ganze Reihe 
von weiteren wichtigen Fragen zu beantworten, fi ndet der Zensus 2022 -die neue Datenba-
sis für Deutschland- statt. Auch vor Ort müssen wir die Antworten auf diese Fragen kennen, um gute Entscheidungen 
treff en zu können. Kurz gesagt: Damit wir anhand konkreter Zahlen die Zukunft gestalten können. Schulen und Kitas 
sollen schließlich dort gebaut werden, wo sie fehlen; Wohnungen da, wo sie gebraucht werden; Wahlkreise anhand ih-
rer Bevölkerungszahlen gerecht aufgeteilt werden. Beim Zensus geht es also um Morgen und darum, unsere Zukunft 
verlässlich zu gestalten! 

Was sind Ihre Aufgaben? 
Sie führen kurze persönliche Interviews mit den Auskunftspfl ichtigen durch. Dazu wird Ihnen ein Erhebungsbezirk mit 
zu erhebenden Personen zugeordnet. Hierzu suchen Sie die Ihnen zugewiesenen Anschriften im Vorfeld auf und kün-
digen sich bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Zum angekündigten Termin stellen Sie vor Ort Fragen zur Person und 
ggf. weiteren Haushaltsmitgliedern. Insgesamt können Sie einen Zeitaufwand von ca. 25 Minuten pro auskunftspfl ich-
tiger Personen einplanen. Vor Beginn Ihrer Tätigkeit erhalten Sie eine gute Einweisung im Landratsamt Waldshut und 
werden auf Ihre Aufgaben vorbereitet. Die nächsten Schulungstermine sind für montags, 14.03. und 28.03. jeweils 
von 17:00 – 20:00 Uhr im Kreistagssaal in Waldshut geplant. 

Wie läuft die Befragung ab?
Bereits ab April werden Sie bei den zu befragenden Haushalten zwecks Terminvereinbarung vorstellig werden. Am 
Befragungstermin selbst werden sog. „Kernmerkmale“ wie Vor- und Nachname, Geburtstag, Geschlecht, etc. abgefragt.
Weiterhin soll eine Minderheit dieser Haushalte auch zu weiteren soziodemografi schen Zusatz-Merkmalen wie Wohn-
situation, Staatsangehörigkeit, Beruf, etc. befragt werden. Hierzu erhalten die Haushalte von Ihnen einen Zugang zu 
einem separaten Onlinefragebogen. 

Was wird Ihnen geboten? 
Ihre Tätigkeit erstreckt sich über wenige Wochen und startet ab April 2022 bis Ende Juli 2022. Sie können sich -abge-
sehen von einigen wenigen Regelungen- Ihre Zeit frei einteilen. Die Befragungen können bzw. sollen auch abends 
oder am Wochenende durchgeführt werden. Ihr Engagement ist ehrenamtlich. Sie erhalten dafür eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung. Diese liegt durchschnittlich bei etwa 800 € bis 1200 €. Je nach Umfang der übernom-
menen Tätigkeiten kann dieser Betrag variieren. Die Teilnahme an der Schulung und Fahrtkosten werden durch einen 
Pauschalbetrag erstattet. 
  
Welche Voraussetzungen sollten Sie erfüllen?
•	 Zuverlässigkeit und Genauigkeit
•	 Verschwiegenheit
•	 Zeitliche Flexibilität und Mobilität
•	 Sympathisches, seriöses und freundliches Auftreten
•	 Gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil)
•	 Volljährigkeit
 
Sind Sie bereit mitzumachen?
Dann freuen wir uns, wenn Sie sich als Interviewerin oder Interviewer bei Frau Jaschke Tel.: 84822 im Sekretariat der 
Bürgermeisterin melden.  
  
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. 

Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
  
Die Aufwandsentschädigung unterliegt nach § 20 (3) Zensusgesetz 2022 nicht der Besteuerung nach dem Einkom-
mensteuergesetz. 
Es dürfen keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sensiblen Bereichen des Verwaltungsvollzuges (z.B. Ordnungs-
amt, Einwohnermeldeamt, Steuerverwaltung, Sozial- oder Bauamt, Bußgeldstelle, Jugendamt), des polizeilichen Voll-
zugsdienstes sowie Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte eingesetzt werden. 
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Rathaus-Zutritt nur nach 
3-G-Regelung 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
seit 1. Januar 2022 gilt die 3-G-Regelung  
auch für unsere Verwaltungsgebäude. Vo-
raussetzung ist, dass wir uns noch in den 
Alarmstufen befinden. 
Der Zutritt kann dann nur nach vorherige Terminvereinbarung 
erfolgen. 
  
Der Besuch der Gemeindeverwaltung, Wasserversorgung und Bau-
hof ist somit geimpften (beachten Sie die Frist für die Booster-Imp-
fung), genesenen und getesteten Personen gestattet. Nicht immuni-
sierte Personen müssen ein gültiges Test-Ergebnis vorlegen. 
  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde sind wie ge-
wohnt über E-Mail und Telefon zu den üblichen Zeiten erreichbar. 
 
Für Ihre Anliegen werden nach telefonischer oder schriftlicher Ab-
sprache individuelle Termine vereinbart. 

Die wichtigsten Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Todtmoos: www.todtmoos.net unter „Bürgerservice“. 
  
Gerne können Sie sich per E-Mail oder telefonisch melden:
 
Telefon: 07674 848-0
E-Mail: Sekretariat@todtmoos.net 
  
Der Bauhof und die Wasserversorgung der Gemeinde Todtmoos sind 
über das Bereitschaftshandy erreichbar.
 
Bauhofleiter Siggi Opfer:   0175 7225396  
Wassermeister Wolfgang Paul:  0175 7225392    

Informationen 
aus dem Rathaus

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Showeinlagen mit den Ice Freestylern  

und Lasershow 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 

  

Redaktionsschluss   
Der Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist am 
Dienstag, 1. März 2022 um 10:00 Uhr. 
Wir bitten um Beachtung! 

  
 

Für Sie notiert

Einsatz unserer Bergwacht  
Schwieriger Rettungseinsatz für 
unsere Bergwacht im Albtal: am  
vergangenen Samstag wurden 
gegen 14:30 Uhr die Bergwacht 
Ortsgruppen  Höchenschwand 
und Todtmoos zu einem verletz-
ten Wildwasserkajakfahrer ins  
Albtal alarmiert. 

Nachdem der Verletzte lokali-
siert werden konnte, musste die-
ser mit insgesamt zwei Stand-
plätzen und unter Zuhilfenahme 
von Flaschenzügen  circa 200 
Meter unter Seilsicherung einen 
steilen Hang hinaufgezogen  
werden. 

Sprechzeiten der Bürgermeisterin  
Janette Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
der nächste Sprechtag findet am 

Dienstag, 29. März 2022
in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr  

in meinem Amtszimmer im Rathaus statt. Damit möglichst viele 
Bürgerinnen und Bürger diesen Termin wahrnehmen können, 
bitte ich zur besseren Planung um vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung mit Angabe Ihres Anliegens unter der Te-
lefon-Nr. 07674/84822. . 

Auch außerhalb dieser festgelegten Sprechzeiten besteht je-
derzeit die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. Inte-
ressierte können gerne einen Gesprächstermin über das Sekre-
tariat vereinbaren.  

Bitte beachten Sie unsere Hygienemaßnahmen zum Schutz der 
Ausbreitung des Corona-Virus: 
-  Halten Sie Ihre Nachweise bereit 
-  Beim Betreten des Rathauses ist eine FFP 2 - Maske zu  

tragen. 
-  Bitte benutzen Sie das bereitgestellte Desinfektionsmittel 

an den Eingängen um sich nach Betreten des Rathauses die 
Hände zu desinfizieren. 

Vielen Dank!   
Ich freue mich auf Sie!   

Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
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Zwei weitere, unverletzte Begleiter wollten im Anschluss an die  Ret-
tungsaktion die Alb weiter hinab fahren. Bereits nach wenigen hun-
dert  Metern war auch für diese der Weg versperrt, sodass die beiden 
Kajakfahrer ebenfalls unter Seilsicherung aus dem tiefen Tal befreit 
werden mussten. 

Das Einsatzgebiet der Todtmooser Bergwacht umfasst eine Fläche 
von 330 Quadratkilometer im südlichen Teil des Naturparks Süd-
schwarzwald. Das Gebiet wird im Osten von der Alb und im Westen 
vom Wiesental begrenzt. 

Im Süden reicht das Einsatzgebiet unserer Bergwacht bis hinunter 
an den  Rhein. 

  
 

Baustellenreport

Felssicherungsarbeiten im Wehratal:  
Letzte Arbeiten 
Über die Freigabe des Verkehrs wird nach Beendigung aller 
Maßnahmen informiert 
Während die letzten Arbeiten der Felssicherung und der Wieder-
herstellung der Straße laufen, wurden der Fachfirma sprichwörtlich 
Steine in den Weg gelegt: Bei der Beräumung des schwierig zugäng-
lichen Geländes wurden einige kleinere Felsen gefunden, die durch 
die Sprengung nicht vollständig gelöst wurden und somit weiterhin 
eine Gefahr für die Verkehrssicherheit der Landesstraße darstellen. 
Sie müssen nun zusätzlich entfernt werden. Die unvorhergesehene 
Aktion nimmt ein paar Tage Zeit in Anspruch. 
Über den genauen Öffnungszeitpunkt der Straße wird informiert, 
sobald alle Maßnahmen beendet sind.

Aus dem Gemeinderat

Kurzbericht über die öffentliche  
Gemeinderatsitzung vom 15.02.2022 
1. Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu Ge-
meindeangelegenheiten 
Von Seiten der anwesenden Bürger kamen keine Anfragen. 
 
2. Zustimmung zu der Gebührenerhöhung im Kindergarten 
St. Elisabeth 
Durch den Gemeindetag wurde eine Gebührenerhöhung für Kin-
dergärten um 2,9% empfohlen. Das Kindergartenkuratorium folg-
te dieser Empfehlung und stimmte in der Kuratoriumssitzung am 
27.10.2021 der vorgeschlagenen Erhöhung der Kindergartengebüh-
ren zu. Die Gebührensätze lagen dem Gemeinderat vor. Von Seiten 
des Gemeinderates wurde die Zustimmung zur Gebührenerhöhung 
erteilt. 

3. Bürgermeisterwahl 2022 - Festlegung des Termins für die 
Durchführung einer öffentlichen Bewerbervorstellung in der 
Wehratalhalle 
Anlässlich der Bürgermeisterwahl am 26.06.2022 wurde durch den 
Gemeinderat beschlossen, am Freitag den 03.06.2022 abends in der 
Wehratalhalle eine öffentliche Bewerbervorstellung durchzuführen. 
  
4. Neufassung der Satzung über die Ablösung der Stellplatz-
verpflichtung  
Der Gemeinderat stimmte der Neufassung der Satzung über die Ab-
lösung der Stellplatzverpflichtung für gewerbliche Bauvorhaben zu.
 
5. Baugesuche  
- Errichtung eines Holzlagers mit KFZ-Stelllatz auf dem Grund-
stück Talstraße 11, Flst.Nr.3694/2  
- Neubau eines Wohnhauses mit Garagen auf dem Grundstück 
Grüntalstraße 17, Flst.Nr. 301 
Der Gemeinderat stimmte den beiden vorgestellten Bauanträgen zu. 
- Antrag der Gemeinde zum Bau eines Löschwassertanks auf 
dem Grundstück Flst.Nr. 4577 in Todtmoos-Lehen 
Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung anlässlich einer ge-
planten Nutzungsänderung in der Verus-Klinik in Todtmoos-Lehen 
sollte ursprünglich zulasten des Gemeindegrundstücks Flst.Nr.4577 
eine Baulast eingetragen werden. Es ist nun beabsichtigt, dass die 
Gemeinde selbst einen Antrag zum Bau des Löschwassertanks stellt. 
Der Tank wird durch die Verus-Klinik gebaut und geht anschließend 
in das Eigentum der Gemeinde über. 
Der Gemeinderat stimmte einer Antragstellung zum Bau des Lö-
schwassertanks zu.  
   
6. Bekanntgabe Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
- Der Gemeinderat stimmte auf Grundlage eines noch abzuschlie-
ßenden Erschließungsvertrages einem Konzept für eine private Er-
schließung für das Wohngebiet „Zellermoos“ zu.   

7. Bekanntgaben der Verwaltung
- Durch die Bürgermeisterin und Herr Bürgermeister Thater der 
Stadt Wehr wurde wegen der Sperrung des Wehratals ein Schreiben 
an die Landrätin des Landkreises Lörrach verfasst und eindringlich 
um einen schnellstmöglichen Abschluss der Arbeiten gebeten. Die 
Gemeinde wird über die eingehenden Pressemitteilungen über die 
Baumaßnahme informiert. 
- Nach den Aufruf im Mitteilungsblatt für die Unterstützung des 
Schwimmmeisters mit Rettungsschwimmern im Freibad haben sich 
lediglich 2 Personen gemeldet. Es soll nun eine Interessengruppe ins 
Leben gerufen werden, die regelmäßig über den Sachstand infor-
miert wird und die sich beim Thema ‚Freibad‘ einbringen kann. Ziel 
wird sein, Freiwillige als Rettungsschwimmer zu finden. Die Gemein-
de wird die Kosten für den Kurs ‚Rettungsschwimmer‘ übernehmen. 
- Die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan sowie die Wirt-
schaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung wurden durch die Kommunalaufsicht genehmigt. 
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- Das Angebot „Fußball für Jedermann“ kann mittwochs wieder in 
der Turnhalle stattfinden, nachdem nun die Zuständigkeit geklärt 
wurde und ein Hygienekonzept vorliegt. Das Angebot wird auch 
wieder durch die HTG beworben.   
- Da der Skidoo der Bergwacht reparaturbedürftig ist, wird der Berg-
wacht vorübergehend der gemeindeeigene Skidoo zur Verfügung 
gestellt.   
- Bei der Gemeinde gab es Corona-bedingt Ausfälle von Mitarbei-
tern. Diese sind nun wieder genesen. Die Mitarbeiter sind angewie-
sen täglich vor Dienstbeginn einen Selbsttest zu machen.    
- Aufgrund des zunehmenden Hundekots im neuen Kurpark wurde 
der Gemeindevollzugsdienst angewiesen Hundemarkenkontrollen 
durchzuführen. Wenn es keine Besserung gibt, muss der Kurpark für 
Hunde unter Umständen gesperrt werden.   
- Mit dem Referenten der Hauptgeschäftsstelle des Schwarzwaldver-
eins und Vertretern der Ortsgruppe Todtmoos wurde die Erstellung 
neuer Wandertafeln besprochen.   
- Für die Spendenkassen an den Loipen werden neue Schilder er-
stellt werden.   
- Die Hauptversammlung der Feuerwehr findet am 12. März in der 
Wehratalhalle statt. 
 
 

Amtliche 
Bekanntmachungen §

Öffentliche Bekanntmachung 
Änderung des Flächennutzungsplanes 

  
Punktuelle Änderung für die Gemeinde Häusern 

Im Bereich „Auf dem Bildacker“ 
  
Der Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien hat am 16.02.2022 
in öffentlicher Sitzung den Entwurf der Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich der Gemeinde Häusern gebilligt und be-
schlossen diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
  
Für den räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplanände-
rung ist der zeichnerische Teil (Lageplandeckplatt) vom 16.02.2022 
maßgebend. Der Änderungsbereich ist nachfolgend gekennzeichnet: 

Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes in der 
Fassung vom 16.02.2022 wird vom 07.03.2022 bis einschließlich 
07.04.2022 im Rathaus der Stadt St. Blasien, Am Kurgarten 11, 
79837 St. Blasien, Zimmer 11 im 1. OG, während der üblichen Dienst-
stunden öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
  
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie möchten 
wir Sie um Beachtung der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) bitten. Wir bitten Sie, 
die hierzu im Rathaus ausgehängten Hinweise bezüglich der gebo-
tenen Hygienemaßnahmen zu beachten und diese während der Ein-
sichtnahme einzuhalten. 
  
Der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung und die auszulegen-
den Unterlagen sind während der öffentlichen Auslegung auch im 

Internet auf der Homepage der Stadt St. Blasien in der Rubrik Amtli-
che Bekanntmachungen unter: https://www.stblasien.de/rathaus-
service/amtliche-bekanntmachungen abrufbar. 
  
Es liegen Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten 
vor:  
•	 Umweltbericht mit Beschreibung des Vorhabens und seiner Be-

lastungsfaktoren (baubedingte, anlagenbedingte und betriebs-
bedingte Beeinträchtigungen) sowie mit Bestandsaufnahme der 
Schutzgüter, Bewertung des Eingriffsumfangs und Darstellung 
der Kompensationsmaßnahmen, jeweils bezogen auf folgende 
Schutzgüter:
•	 Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 

Natura-2000-Gebiete/ FFH Vorprüfung, Naturpark, Biosphären-
gebiet, FFH-Mähwiesen, besonders geschützte Biotope),

•	 Artenschutz (Käfer, Schmetterlinge, Fledermäuse, Reptilien, Vögel),
•	 Tiere und Pflanzen,
•	 Boden,
•	 Grundwasser,
•	 Oberflächenwasser,
•	 Klima/Luft,
•	 Landschaftsbild/Erholung,
•	 Menschliche Gesundheit,
•	 Biologische Vielfalt,
•	 Kultur- und Sachgüter,
•	 Emissionen und Energienutzung,
•	 Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern.

  
•	 Artenschutzgutachten zu Reptilien, Fledermäusen und Vögeln 

(u.a.) mit Bestandserfassung, Empfehlungen zur allgemeinen Ver-
besserung der Habitatstrukturen und Vorschlägen zu in den Be-
bauungsplan aufzunehmenden Hinweisen

   
•	 Formblatt zur Natura 2000 - Vorprüfung 
 
•	 Umweltinformationen aus verfügbaren Stellungnahmen der Be-

hörden und Träger öffentlicher Belange:
•	 Stellungnahme des Landratsamts Waldshut (Umwelt) im Rah-

men der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Hinweisen 
zur FFH-Mähwiese, zum Biotopschutz, zum Eingriffsausgleich 
und zu den artenschutzrechtlichen Untersuchungen.

•	 Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg zum Klima-
schutz

   
Während dieser Auslegungsfrist können bei der Stadt St. Blasien, Am 
Kurgarten 11, 79837 St. Blasien schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift Stellungnahmen abgegeben werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die Firma Geoplan – Büro für Stadtplanung aus Murg 
mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt wurde. Aus daten-
schutzrechtlichen Gründen erfolgt der Hinweis, dass die Auswertung 
von Stellungnahmen mit Unterstützung dieser beauftragten Firma 
erfolgen wird. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe des Verfassers zweckmäßig. Für einge-
hende Stellungnahmen weisen wir auf die geltenden Datenschutz-
bestimmungen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hin. 
Hiernach werden Ihre Daten ausschließlich für das betreffende Ver-
fahren genutzt.   
  
St. Blasien, den 16.02.2022   
  
Adrian Probst, Verbandsvorsitzender 
 
 

Gemeinde Todtmoos
Landkreis Waldshut

Satzung über dieAblösung der  
Stellplatzverpflichtung (§ 37 der  

Landesbauordnung Baden-Württemberg)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und des § 37 Abs. 6 der Landesbauordnung für Baden-Würt-
temberg (LBO) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Todtmoos am 15.02.2022 die folgende Satzung be-
schlossen:

Öffentliche Bekanntmachung 
Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
Punktuelle Änderung für die Gemeinde Häusern 

Im Bereich „Auf dem Bildacker“ 
 
Der Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien hat am 16.02.2022 in öffentlicher Sitzung den Entwurf der Än-
derung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Gemeinde Häusern gebilligt und beschlossen diesen nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist der zeichnerische Teil (Lage-
plandeckplatt) vom 16.02.2022 maßgebend. Der Änderungsbereich ist nachfolgend gekennzeichnet: 
 

 
 
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 16.02.2022 wird vom 
07.03.2022 bis einschließlich 07.04.2022 im Rathaus der Stadt St. Blasien, Am Kurgarten 11, 79837 St. 
Blasien, Zimmer 11 im 1. OG, während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 
BauGB).  
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie möchten wir Sie um Beachtung der Verordnung 
der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 
(Corona-Verordnung – CoronaVO) bitten. Wir bitten Sie, die hierzu im Rathaus ausgehängten Hinweise be-
züglich der gebotenen Hygienemaßnahmen zu beachten und diese während der Einsichtnahme einzuhalten. 
 
Der Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind während der öffentli-
chen Auslegung auch im Internet auf der Homepage der Stadt St. Blasien in der Rubrik Amtliche Bekannt-
machungen unter:  

https://www.stblasien.de/rathaus-service/amtliche-bekanntmachungen 
abrufbar. 
 
Es liegen Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten vor: 
 
- Umweltbericht mit Beschreibung des Vorhabens und seiner Belastungsfaktoren (baubedingte, anlagen-

bedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen) sowie mit Bestandsaufnahme der Schutzgüter, Be-
wertung des Eingriffsumfangs und Darstellung der Kompensationsmaßnahmen, jeweils bezogen auf fol-
gende Schutzgüter: 

o Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natura-2000-Gebiete/ FFH Vor-
prüfung, Naturpark, Biosphärengebiet, FFH-Mähwiesen, besonders geschützte Biotope), 

o Artenschutz (Käfer, Schmetterlinge, Fledermäuse, Reptilien, Vögel), 
o Tiere und Pflanzen, 
o Boden, 
o Grundwasser, 
o Oberflächenwasser, 

Änderungsbereich 
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§ 1 Ablösung
1. Baurechtlich notwendige Stellplätze oder Garagen sind grund-
sätzlich gem. § 37 Landesbauordnung auf dem Baugrundstück, 
auf einem anderen Grundstück in zumutbarer Entfernung oder mit 
Zustimmung der Gemeinden auf einem Grundstück der Gemeinde 
herzustellen. Ist die Herstellung der notwendigen Stellplätze oder 
Garagen nach § 1 Ziff. 1 dieser Satzung nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich, so kann der Bauherr seine Verpflichtung 
zum Nachweis notwendiger Stellplätze dadurch erfüllen, dass er 
gem. § 37 Abs. 6 Landesbauordnung an die Gemeinde einen Geld-
betrag zahlt (Ablösebetrag). Gemäß § 37 (7) LBO besteht die Mög-
lichkeit zur Stellplatzablösung, sofern die Stellplätze nicht für Woh-
nungen nachgewiesen werden müssen.
Die Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen (Stellplatzpflicht) gem. § 
37 LBO kann abgelöst werden, wenn
-  ein Bauvorhaben im Gebiet der Gemeinde Todtmoos verwirklicht 

werden soll und
-  wenn die Herstellung von Stellplätzen im Rahmen der gesetzli-

chen Pflicht nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich 
ist und

-  dies mit Zustimmung der Gemeinde von der Baurechtsbehörde 
zugelassen wird.

2. Die Ablösung kann auf Teile der Stellplatzpflicht beschränkt werden.
3. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht

§ 2 Ablösungsbeträge
Je Stellplatz, der abgelöst wird, ist ein Betrag in Höhe von 4.090,- EUR 
an die Gemeinde Todtmoos zu zahlen.

§ 3 Zustimmung zur Ablösung
Die Zustimmung der Gemeinde zur Ablösung erfolgt mit Abschluss 
eines Vertrages über die Ablösung der Stellplatzpflicht nach dem 
diesen Bestimmungen beigefügten Muster (Anlage Nr. 1). Dieses ist 
ebenfalls Bestandteil der Satzung.

§ 4 Abweichungen
Über Abweichungen vom Muster des Ablösevertrages und Ausnah-
men in besonders begründeten Fällen entscheidet der Gemeinderat.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der Ablösung von Stell-
plätzen vom 05.10.2001 außer Kraft.

Todtmoos, den 25.02.2022

Janette Fuchs
Bürgermeisterin

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Anlage zur Satzung:
Anlage 1

Gemeinde Todtmoos
VERTRAG

über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung -
Stellplatzablösungsvertrag –

zwischen

der Gemeinde Todtmoos vertreten durch

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– nachstehend Gemeinde genannt –
und

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- nachstehend Bauherr genannt - .

Zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung gemäß § 37 Landesbau-
ordnung für Baden-Württemberg schließen die Parteien folgenden 
Vertrag:

§ 1 Vertragsgrundlage

Dem Vertrag liegt die „Satzung über die Ablösung der Stellplatzver-
pflichtung“ der Stadt vom
_________________ zugrunde.

§ 2 Ablösungsbetrag
Der Bauherr hat eine Baugenehmigung für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . auf dem Grundstück Flst. Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . der Gemarkung . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beantragt. 
Bei der vorgesehenen Nutzung sind Stellplätze baurechtlich zu 
fordern. Hiervon kann der Bauherr . . . . . . . . . . Stellplätze auf dem 
Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe nicht/nur unter großen 
Schwierigkeiten herstellen.

Der Bauherr verpflichtet sich, für jeden dieser nicht nachgewiesenen 
Stellplätze einen Ablösungsbetrag von . . . . . . . . . . . . . . € (in Worten: . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro),
insgesamt somit: . . . . . . . . . . . . . . € (in Worten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Euro), an die Gemeinde Todtmoos zu 
bezahlen.

Für die Berechnung gilt die durch die Baurechtsbehörde für die Bau-
genehmigung festgestellte Zahl der notwendigen Stellplätze.

§ 3 Verwendungszweck
Die Verwendung des Ablösebetrages richtet sich nach den Bestim-
mungen des § 37 Abs. 6 Satz 2 Landesbauordnung (LBO).

§ 4 Nutzung der Parkeinrichtung
Der Bauherr erhält durch die Zahlung des Ablösungsbetrags kei-
nen Anspruch auf Herstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen, 
auf Übertragung des Eigentums und auf Benutzung der von der 
Gemeinde hergestellten oder noch herzustellenden öffentlichen 
Parkeinrichtungen. Die öffentlichen Parkeinrichtungen dienen der 
Nutzung durch die Allgemeinheit.

§ 5 Fälligkeit
Der Ablösebetrag ist mit Abschluss dieses Vertrages fällig und ist auf 
eines der angegebenen Konten der Gemeinde Todtmoos innerhalb 
von 2 Wochen zu überweisen.
Der Bauherr unterwirft sich hinsichtlich der Zahlungspflicht aus § 2 
der sofortigen Vollstreckung gemäß § 61 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz (LVwVfG).

§ 6 Erstattung
Soweit der Bauherr innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der 
Baugenehmigung die notwendigen Stellplätze herstellt, wird der 
Ablösungsbetrag auf Antrag erstattet.

Der Bauherr kann die Aufhebung des Vertrags verlangen,
1. wenn die Baugenehmigung bestandskräftig abgelehnt wird,
2. wenn sie nach § 62 Landesbauordnung erlischt,
3. wenn sie zurückgenommen wird oder
4. wenn der Bauherr von einer unanfechtbaren Baugenehmigung 
keinen Gebrauch macht und der Gemeinde eine Bestätigung der 
Baurechtsbehörde vorlegt, dass ihr gegenüber auf die Rechte aus 
der Baugenehmigung endgültig verzichtet worden ist.
Der zu erstattende Ablösungsbetrag wird nicht verzinst.

§ 7 Zustimmungserklärung
Die Gemeinde Todtmoos erklärt hiermit ihre Zustimmung gem. § 37 
Abs. 6 Satz 1 der Landesbauordnung zu der Absicht des Bauherrn, 
seine Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen durch Zahlung des Ab-
lösungsbetrags gem. § 2 dieses Vertrags zu erfüllen.
Die Zustimmung der Gemeinde erfolgt unter der Bedingung, dass 
von der Baurechtsbehörde in die Baugenehmigung folgende Ne-
benbestimmung aufgenommen wird:
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„Der Baubeginn ist erst zulässig, wenn der Baurechtsbehörde eine 
schriftliche Bestätigung der Gemeinde Todtmoos vorliegt, dass der 
Ablösebetrag nach § 2 des Vertrages mit der Gemeinde Todtmoos 
vom …….…………bei der Gemeindekasse eingegangen ist.“

§ 8 Rechtsnachfolge
Der Bauherr verpflichtet sich, die sich aus diesem Vertrag ergeben-
den Rechte und Pflichten auf seinen Rechtsnachfolger dergestalt zu 
übertragen, dass die Gemeinde unmittelbar anspruchsberechtigt ist.
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Zustimmung 
der Stadt gem. § 37 Abs. 6 Landesbauordnung nur unter der weite-
ren Bedingung erteilt wird, dass die Pflichten des Bauherrn gem. §§ 2 
und 5 dieses Vertrags von der Baurechtsbehörde als Auflagen in die
Baugenehmigung aufgenommen werden.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nicht 
rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirk-
samkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrags nicht berührt 
werden. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksamen oder nicht 
durchführbaren Bestimmungen dieses Vertrags durch eine dem Sinn 
und Zweck dieses Vertrags entsprechende Regelung zu ersetzen.

§ 10 Ausfertigungen / Unterschriften
Dieser Vertrag wird 3 - fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je 1 
Ausfertigung. Eine Ausfertigung geht an die Baurechtsbehörde.

Todtmoos, den
Gemeinde:  Bauherr:
______________________ ______________________________

 

Mitteilungen 
anderer Behörden

Präventionshinweise des Polizeipräsidiums 
Freiburg aufgrund aktueller Straftaten: 
Betrugsmasche bei eBay-Kleinanzeigen – Abzocke mit TAN-Codes-
Diese Betrugs-Masche funktioniert, weil keine persönliche Übergabe 
und Bezahlung der Ware zwischen Käufer und Verkäufer stattfindet. 
Der Betrüger gibt sich als Interessent aus und meldet sich auf das 
Verkaufsinserat. Im Verlauf der ersten Kontaktaufnahme erkundigen 
sich die Täter nach der Möglichkeit die Ware zu versenden. 

Der vermeintliche Käufer zeigt Kaufinteresse und wirkt seriös. Die 
Kommunikation verbleibt entweder auf eBay-Kleinanzeigen oder sie 
wechselt auf Whatsapp, E-Mail oder SMS. 

Der Betrüger gibt an, die Ware per Paypal oder über ein anderes 
Online-Bezahlsystem kaufen zu wollen. Damit er, der vermeintliche 
Käufer, jedoch vor Betrügern geschützt sei, lässt er dem Verkäufer 
eine PIN in Form eines TAN-Codes per SMS zukommen. Diesen soll 
der Verkäufer dann anschließend an den vermeintlichen Käufer 
weitergeben. Doch diese TAN ist in Wahrheit eine Transaktionsnum-
mer, die der Validierung (Überprüfung/Plausibilisierung) einer On-
line-Zahlung dient. Das bedeutet, dass der Verkäufer für Waren, die 
der Täter eingekauft hat, die Bezahlung übernimmt und über den 
Mobilfunkanbieter abgerechnet wird. 

Wir haben einige Tipps für Sie, wie Sie sich davor schützen können: 
- Die gesamte Kommunikation sollte über die Nachrichtenfunktion 

auf eBay-Kleinanzeigen laufen, niemals per E-Mail, Whatsapp oder 
SMS. 

- Auch vor dem Versenden von Ware ist abzuraten, ebenso wie vor 
dem Versenden von Geld. Treffen Sie den Käufer vor Ort und neh-
men Sie das Geld bar entgegen. 

- Sollte Ihnen ein Käufer einen Code per SMS, E-Mail oder Whats-
app zusenden, geben Sie diesen niemals an ihn heraus. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ist das ein solcher Transaktions-Code. Zudem 
können Sie eine sogenannte Drittanbietersperre bei Ihrem Mobil-

funkanbieter einrichten lassen. Somit wird verhindert, dass Waren 
über solche Transaktions-Codes über Ihre eigene Telefonrechnung 
abgerechnet werden. 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so 
melden Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
 
  
„Sorge für Dich, bevor es kein anderer tut“ 
Vortrag	für	Frauen  
  
Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut lädt inte-
ressierte Frauen zu einem Vortrag im Rahmen des Internationalen 
Frauentages und des Tags der Lohngerechtigkeit ins Landratsamt 
Waldshut, Kreistagssaal, am Mittwoch, 9. März 2022 um 19 Uhr ein. 
  
Der Internationale Frauentag, der jährlich am 8. März begangen 
wird, steht für die weltweite Solidarität unter Frauen, für gleiche 
und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, gegen 
Diskriminierung und für mehr Selbstbestimmung und Geschlechter-
gerechtigkeit. Seinen Ursprung hat der Weltfrauentag im Kampf der 
Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts für das Frauenstimmrecht. 
Zum ersten Mal fällt auch der Tag der Lohngerechtigkeit in Deutsch-
land auf den 7. März, was symbolisch eine Lohndifferenz von 18 % 
markiert. Das heißt, dass in den letzten Jahren die Lohnlücke kleiner 
geworden ist. 
In dem Vortrag werden frisches aktuelles Wissen und gesammelte 
Erkenntnisse weitergegeben, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um 
zu inspirieren und, um Frauen ins Handeln zu bringen. 
Frauen sind Heldinnen, in vielfacher Hinsicht: Neben Kinderer-
ziehung, Haushaltsmanagement, Nahrungslogistik, home-scoo-
ling-Pflichten rückt das Thema ‚Wissen rund um‘s Geld‘ immer mehr 
in den Fokus vieler Frauen. Bestenfalls entwickelt sich die klassische 
Sparerin zur Investorin und beschäftigt sich mit Börsensparen und 
Vorsorge fürs Alter. Immer mehr Frauen schaffen es auch nach einer 
Scheidung, auf eigenen Füßen zu stehen und Vermögen selbst auf-
zubauen. Wie umgehen mit den niedrigen Zinsen, der hohen Inflati-
on und aber auch Gefahren an den Weltmärkten? 
Die Referentin Silvia Miech ist seit 1999 unabhängige Vermögens-
beraterin und unterstützt mit Leidenschaft und Expertinnenwissen 
ihre Kundinnen und Kunden, um in finanziellen Angelegenheiten 
die richtige Entscheidung zu treffen. 
Anmeldungen unter 07751/864020 oder per Mail: anette.klaas@
landkreis-waldshut.de 
„Sorge für Dich, bevor es kein anderer tut“ 
Vortrag	für	Frauen 
    
Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Waldshut lädt inte-
ressierte Frauen zu einem Vortrag im Rahmen des Internationalen 
Frauentages und des Tags der Lohngerechtigkeit ins Landratsamt 
Waldshut, Kreistagssaal, am Mittwoch, 9. März 2022 um 19 Uhr ein. 
  
Der Internationale Frauentag, der jährlich am 8. März begangen 
wird, steht für die weltweite Solidarität unter Frauen, für gleiche 
und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, gegen 
Diskriminierung und für mehr Selbstbestimmung und Geschlechter-
gerechtigkeit. Seinen Ursprung hat der Weltfrauentag im Kampf der 
Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts für das Frauenstimmrecht. 
Zum ersten Mal fällt auch der Tag der Lohngerechtigkeit in Deutsch-
land auf den 7. März, was symbolisch eine Lohndifferenz von 18 % 
markiert. Das heißt, dass in den letzten Jahren die Lohnlücke kleiner 
geworden ist. 
In dem Vortrag werden frisches aktuelles Wissen und gesammelte 
Erkenntnisse weitergegeben, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um 
zu inspirieren und, um Frauen ins Handeln zu bringen. 
Frauen sind Heldinnen, in vielfacher Hinsicht: Neben Kinderer-
ziehung, Haushaltsmanagement, Nahrungslogistik, home-scoo-
ling-Pflichten rückt das Thema ‚Wissen rund um‘s Geld‘ immer mehr 
in den Fokus vieler Frauen. Bestenfalls entwickelt sich die klassische 
Sparerin zur Investorin und beschäftigt sich mit Börsensparen und 
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Vorsorge fürs Alter. Immer mehr Frauen schaffen es auch nach einer 
Scheidung, auf eigenen Füßen zu stehen und Vermögen selbst auf-
zubauen. Wie umgehen mit den niedrigen Zinsen, der hohen Inflati-
on und aber auch Gefahren an den Weltmärkten? 
Die Referentin Silvia Miech ist seit 1999 unabhängige Vermögens-
beraterin und unterstützt mit Leidenschaft und Expertinnenwissen 
ihre Kundinnen und Kunden, um in finanziellen Angelegenheiten 
die richtige Entscheidung zu treffen. 
Anmeldungen unter 07751/864020 oder per Mail: anette.klaas@
landkreis-waldshut.de 
  
 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Ärztlicher Notdienst: 
Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland 
und vielen weiteren europäischen 
Ländern Ihre direkte Verbindung zur Integrierten Leitstelle. Bei 
Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei plötzlichen schweren 
gesundheitlichen Problemen erreichen Sie mit der Telefonnum-
mer 112 am Tag und in der Nacht die Integrierte Leitstelle, wel-
che sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 
Bitte machen Sie folgende Angaben:
•	 Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
•	 Was  ist geschehen?
•	 Wie viele  Verletzte/Betroffene sind zu versorgen?
•	 Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Be-

troffenen?
 
Wichtig  zum Schluss:
•	 Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle!
 
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft. 
===========================================
Ärztlicher Notdienst: 116 117 
Zahnärztlicher Notdienst: 0180 322 255 530 

   
Notdienstplan vom 25.02.2022 bis 04.03.2022 
für Umkreis: 20 km für 79682 Todtmoos 
Freitag, 25.02.2022: Kur-Apotheke Höchenschwand 
Tel.: 07672 - 8 90 
Bürgermeister-Huber-Str. 6, 79862 Höchenschwand 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
  
Samstag, 26.02.2022: Schwarzwald-Apotheke Todtnau 
Tel.: 07671 - 89 93 
Friedrichstr. 1, 79674 Todtnau 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 

Sonntag, 27.02.2022: See-Apotheke Schluchsee 
Tel.: 07656 - 5 93 
Fischbacher Str. 11, 79859 Schluchsee 
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 

Montag, 28.02.2022: Kur Apotheke Todtmoos 
Tel.: 07674 - 92 20 14 
Hauptstr. 8, 79682 Todtmoos 
Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 

Dienstag, 01.03.2022: Kur Apotheke Todtmoos 
Tel.: 07674 - 92 20 14 
Hauptstr. 8, 79682 Todtmoos 
Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 

Mittwoch, 02.03.2022: Hotzenwald-Apotheke Rickenbach 
Tel.: 07765 - 6 88 

Kirchstr. 13, 79736 Rickenbach 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 

Donnerstag, 03.03.2022: Hirsch-Apotheke Schopfheim 
Tel.: 07622 - 76 55 
Hebelstr. 9, 79650 Schopfheim 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 

Freitag, 04.03.2022: Bad-Apotheke Maulburg 
Tel.: 07622 - 67 41 60 
Hauptstr. 43, 79689 Maulburg 
Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
  
  
Rentensprechtag im Rathaus
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg  

Der nächste Rentensprechtag findet am   
Dienstag, 08. März 2022 statt. 
  
Die Sprechstunden finden von 14:00 bis 17:30 Uhr im Rathaus (Sit-
zungssaal) in Todtmoos statt. 
  
Beraten werden können Versicherte der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. 
  
Um eine schnelle und vollständige Auskunft zu ermöglichen, halten 
Sie am besten sämtliche Rentenauskünfte, Versicherungsverläufe, 
Nachweise wie Gesellenbrief, Lehrzeugnis, Geburtsurkunde der Kin-
der und dergleichen bereit. 
  
Für Rentenanträge bitten wir die Rentenunterlagen, die Bankver-
bindung mit IBAN-Nummer, die Steueridentifikationsnummer, den 
Personalausweis und Ihre Krankenversichertenkarte mitzubringen. 
  
Bitte vereinbaren Sie einen Termin, Telefon 07674/848-21, 
Frau Folles, Bürgerbüro Todtmoos 
  
 
Allgemeiner Hinweis   
Wir weisen darauf hin, dass immer noch nicht alle Sprechstunden 
stattfinden können. 
  
Telefonisch sind die Beratungsstellen nach wie vor wie folgt erreich-
bar, die uns bekannten Termine sind nachstehend veröffentlicht:  
•	 SKM Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/98000888, 

Fax: 07751/8000889, Email: SKM.Waldshut@t-online.de
•	 Arbeitsgericht Lörrach, Telefon: 07621/924710 

Die Gerichtstage in Waldshut finden jeweils am 2. und 4. Dienstag 
im Monat statt. Die Rechtsantragsstelle in Lörrach hat nach vor-
heriger Terminvereinbarung grundsätzlich geöffnet.

•	 Jugendamt Waldshut, Telefon: 07751/86-4301, Fax: 07751/86-
4399, Email: katrin.kuestler@landkreis-waldshut.de

•	 VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH 
Beratung im Sozialrecht: Vorerst finden keine Beratungen in der 
VdK-Servicestelle, Bahnhofstraße 12 statt, nähere Informationen 
erhalten Sie unter Tel. 0 77 41 / 96 98 73-0.

  
Die jeweiligen Behörden bitten um Ihr Verständnis. 

 
Pflegestützpunkt – Informationen und indivi-
duelle Beratung rund um das Thema Pflege 
Außensprechstunde im Rathaus Todtmoos:   
Montag, den 07.03.2022 von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr 
  
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach vorheriger Vereinba-
rung stattfinden.    
Die zuständige Beraterin ist Frau S. Hiob   
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder per E-Mail: 
simone.hiob@landkreis-waldshut.de 
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INFORMATION AUS DEM PFLEGESTÜTZPUNKT  
KURSANGEBOT 
STÄRKE FÜR PFLEGENDE – UNTERSTÜTZUNG PFLEGENDER 
ANGEHÖRIGER 
  
Das Steinbeis-Transfer-Institut „Kommunikation und Erziehungs-
partnerschaften“ 
In Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Waldshut bietet wieder 
einen Kurs für pflegende Angehörige an. 
  
Miteinander reden kann schwer sein, wenn einer den anderen nicht 
versteht. 
Wie kann ich verstehen, was der andere braucht und wie kann ich 
ausdrücken, was mir wichtig ist, wenn die Situation durch Krankheit 
oder Demenz belastet ist? 
Wenn alles schlimmer wird, wenn Gespräch nicht möglich scheint, 
wenn alle leiden und die Hoffnung schwindet. 
Im Kurs „Stärke für Pflegende“ geht es um das gemeinsame Gespräch 
auch in schwierigen Zeiten, um klare Aussagen und gegenseitiges 
Verstehen. 
Es geht um Entlastung und um die Hoffnung, auch noch gute Zeiten 
miteinander zu haben. 
  
Kurstermine sind Donnerstag, 10. März 2022, 17. März 2022, 31. 
März 2022, 7. April 2022, 28. April 2022 und der 5. Mai 2022, jeweils 
von14:00 bis 16:00 Uhr. 
Parallel findet der gleiche Kurs von 19:00 bis 21:00 Uhr statt. 
  
Ort: Waldshut, Landratsamt, Kaiserstrasse 110, Raum 267 
  
Anmeldung per Mail an info@augenhöhe.eu oder telefonisch 
unter 07751/700959 oder beim Pflegestützpunkt in Waldshut: 
07751/864255. 
  
  
OFFENER TREFF FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE   
Gespräch und Austausch, immer am letzten Montag im Monat, 
nicht in den Schulferien. Nächster Termin: 28.03.2022 
Zeit: 14:00 – 16:00 Uhr und 19:00 bis 21:00 Uhr 
Ort: Stoll-Vita-Stiftung Waldshut, Brückenstrasse 15 
  
   

Müll/ Umwelt

Abfuhrtermine 
Restmüll	 Dienstag,	01.	März	2022 

Vorankündigung 
Biotonne	 Montag,	07.	März	2022 
Blaue	Tonne	 Montag,	07.	März	2022 
Gelber	Sack	 Montag,	21.	März	2022 
 
  

Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Wir haben wieder geöffnet! 
Immer montags von 17:00 bis 18:30 Uhr (auch in der Ferienzeit!) 
  
Wir freuen uns, Sie mit neuen und aktuellen Medien begrüßen zu 
können! 
Bitte geben Sie die ausgeliehenen Medien zurück. 

Auch bei uns gilt ab sofort die 3G-Regel! Wer nur Bücher zurückgibt 
oder abholt, braucht keinen Nachweis zu erbringen. 

Es gelten weiter die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln! 

Ihr Bücherei-Team 

Heimatmuseum

Geänderte Öffnungszeiten   
Das Heimatmuseum hat bis 15. April 
nur sonntags geöffnet. 
  
Die regulären Öffnungszeiten gelten 
wieder ab 16. April 2022. 
  
 

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Bergwerk geöffnet   
Das Besucherbergwerk „Hoffnungsstollen“ ist unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen geöffnet. 
Vom  1. November bis 30. April, je nach Schneelage, gelten folgen-
de Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und an allen gesetzlichen Fei-
ertagen, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
Die gesamte Grubenanlage ist familienfreundlich  hergerichtet, so 
dass auch Familien mit Kleinkindern Zugang haben. 
Der Tiefstollen kann auch von Rollstuhlfahrern  besichtigt werden. 
Für den Besuch des Bergwerks ist eine Mund-Nasen-Bedeckung er-
forderlich. 
Aufgrund der beengten Situation im 
Bergwerk sind derzeit keine Führungen 
möglich. 

Ihr Ansprechpartner im Bergwerk ist 
Herr Ludwig Müller 
 

  

 
 

 

“Zauber der Nacht”  
Laternenspaziergang 

 
 

Ein Hauch Abenteuer liegt in der Luft, wenn wir gemeinsam mit 
unseren leuchtenden Laternen die Nacht entdecken 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mittwoch, 2. März 2022 
 

19 – 20 Uhr 
Treffpunkt: Tourist Information Todtmoos (Wehratalstr. 19) 

 

Strecke: ca. 4-6 km, max. 100 – 200 Hm, Kostenbeitrag: 3 €, mit 
Gästekarte 2 €, Teilnehmerzahl: mind. 5 Personen, max. 10 

Personen 

Anmeldung erforderlich bis 17 Uhr am Veranstaltungstag in allen 
Tourist- Informationen im Hochschwarzwald oder unter  

Tel. +49 (0) 7652-1206-30 
Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung! 
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Neues aus Ihrer Tourist-Information 
Öffnungszeiten der Tourist-Information:   
Montag – Freitag 9 – 17 Uhr 
  
Zusätzliche Öffnungszeiten: 
Samstag, 26.02.2022 9 – 13 Uhr 
Sonntag, 27.02.2022 9 – 13 Uhr 
  
Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, 
Tourist-Information Todtmoos 

  

Regelmäßige Veranstaltungen: 
„Einfach mal abtauchen“ 
die Ausstellung von Künstlerin Ilona Zirtzow (www.ilonazirtzow.de) 
im Rathaus (St.-Blasier-Str. 2, Todtmoos) bis 12. Mai 2022 

Montag bis Freitag 08:30 – 11:30 Uhr 
Dienstag 14:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 16:00 Uhr 
  
  
Veranstaltungsübersicht   
vom 25.02.2022 bis 06.03.2022   
Samstag, 26. Februar 2022 
14:30 Uhr Geführte Schneeschuhwanderung
  (je nach Schneelage)
 ab Hotel Rössle in Todtmoos-Strick 
 Kostenbeitrag inkl. Schneeschuhe 

und Stöcke 10,00 € 
Dauer: ca. 1 – 1,5 Stunden 
Voranmeldung, Tel. +49 (0)7674-90660 

 Für die Teilnahme gilt die aktuelle Corona-
 Verordnung! 
  
Mittwoch, 2. März 2022 
15:30 Uhr Glasbläservorführung mit Reinhard Börner

im Heimatmuseum (bis 16.15 Uhr)  
Eintritt: mit Gästekarte 2 €, ohne Gästekarte 3 €
mit Todtmooser Gästekarte (ab 2 Ü.) 1,50 € 
Anmeldung erforderlich bis 17 Uhr am Vortag  
in allen Tourist Informationen im 
Hochschwarzwald  
oder unter Tel. +49 (0) 76752-1206-30 
Teilnehmerzahl: max. 10 Personen 
Es können nur Besucher an der Veranstaltung  
teilnehmen, die registriert wurden.  
Für die Teilnahme gilt die aktuelle Corona-
Verordnung! 

  
19-20 Uhr „Zauber der Nacht“ – Laternenspaziergang 
 Ein Hauch Abenteuer liegt in der Luft, wenn 
 wir gemeinsam mit unseren leuchtenden 
 Laternen die Nacht entdecken. 

Treffpunkt: Tourist Information (Wehratalstr. 19) 
Strecke: 4 – 6 km, max. 100 – 200 Hm, 
Kosten: 3 €, mit Gästekarte 2 € 
Teilnehmerzahl: mind. 5 Personen, 
max. 10 Personen 
Anmeldung erforderlich bis 17 Uhr am 
Veranstaltungstag in allen 
Tourist-Informationen im Hochschwarzwald 
oder unter Tel. +49 (0) 7652 – 1206 30 

 Für die Teilnahme gilt die aktuelle Corona-
 Verordnung! 
  
19-20:30 Uhr    Fußball für jedermann ab 18 Jahren 
 Sportplatz Jägermatt 
 Bei ungünstiger Witterung: Turnhalle Kurhaus 
 Wehratal 

Donnerstag, 3. März 2022 
15:30 Uhr Führung im Heimatmuseum 
 Über 700 Jahre Ortsgeschichte in 
 einer volkskundlichen Sammlung 
 von der Ortsgründung bis in die 
 Neuzeit. 

Teilnehmerzahl: mind. 10 Pers., 
max. 15 Pers. 
Kostenbeitrag:  ohne Gästekarte 6 €,   
mit Gästekarte 5 €, mit Todtmooser 
Gästekarte € 4,50 
Treffpunkt:  Heimatmuseum, Murgtalstr. 15, 
79682 Todtmoos 
Anmeldung erforderlich bis 17 Uhr  
am Vortag in allen Tourist-Informationen 
im Hochschwarzwald oder unter der  
Tel. +49(0)7652-1206-30 
Es können nur Besucher an der Veranstaltung  
teilnehmen, die registriert wurden.  
Für die Teilnahme gilt die aktuelle Corona-
Verordnung! 

  
Freitag, 4. März 2022 
12:45 Uhr Schneeschuhwanderung auf den Höhen 
 zwischen der Bergwelt Todtnau und Todtmoos 
 Auf der rund 2-stündigen Tour auf den 

Höhen um den Hochkopf wird uns die Technik 
rund ums Schneeschuhwandern erklärt. 
Die Tour führt uns durch verschneite Wälder 
entlang schöner Aussichten. 
Die Ausrüstung kann beim Guide vor Ort ausge-
liehen werden. 
Treffpunkt:  Wanderparkplatz Hochkopfhaus 
Strecke: ca. 3-4 km, Höhenmeter: 150 Hm, 
Gehzeit: 2 Std. 
Kosten: Teilnahme 10 €, Verleih Schneeschuhe 
10 €, Verleih Wanderstöcke 10 € 
Wichtige Teilnahmehinweise: es wird eine nor-
male Kondition/ körperliche Verfassung voraus-
gesetzt, Mindestalter: 14 Jahre. 
Bitte mitbringen: Wander- oder feste Winterstie-
fel, wetterangepasste Kleidung, evtl. Sonnenbrille 
und Lippenschutz, kleine Rucksackverpflegung. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Haftung und 
Verantwortung. 
Teilnahmebedingungen in der Alarmstufe II:  

 Für Wanderungen im Freien greift die „2G plus“ 
 Regel (geimpft oder genesen und ein zusätzli-
 cher negativer Coronatest). Der entsprechende 
 Nachweis ist zu Beginn der Wanderung 
 vorzuzeigen. 
 Anmeldung bis 11 Uhr Vortag erforderlich in 
 allen Tourist-Informationen im Hochschwarz-
 wald  oder unter +49 (0)7652 1206-30 
  
Samstag, 5. März 2022 
14:30 Uhr Geführte Schneeschuhwanderung
  (je nach Schneelage)
 ab Hotel Rössle in Todtmoos-Strick 
 Kostenbeitrag inkl. Schneeschuhe 
 und Stöcke 10,00 € 
 Dauer: ca. 1 – 1,5 Stunden 
 Voranmeldung, Tel. +49 (0)7674-90660 
 Für die Teilnahme gilt die aktuelle Corona-
 Verordnung! 
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Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Kirche 
Kath. Pfarramt und Sekretariat:Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos
Telefon: 07674/462Telefax: 07674/451
Email: sekretariat@pfarramt-todtmoos.de
Homepage:www.wallfahrtskirche-todtmoos.de
www.se-todtmoos-bernau.de 

Freitag 25.02. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz 
15:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
  
Samstag 26.02. 
17:00 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
18:00 Uhr  Vorabendmesse 
  
Sonntag 27.02. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit 
9:00 Uhr  Rosenkranz 
9:30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer 
11:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Montag 28.02. 
KEINE Hl. Messe 
  
Dienstag 01.03. 
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
17:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Mittwoch 02.03.  Aschermittwoch 
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
17:00 Uhr  Hl. Messe mit Austeilung 
  
Donnerstag 03.03. 
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
17:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Freitag 04.03.  Herz-Jesu-Freitag / Weltgebetstag 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Kreuzwegandachtab 
10:15 Uhr  Krankenkommunion 
15:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
18:30 Uhr  Andacht zum Weltgebetstag 2022 
 „Zukunftsplan Hoffnung“ 
  

 

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

Gottesdienste: 
Sonntag, 27.02.2022 10:00 Uhr Gottesdienst 
 (Gemeindediakon Jürgen Bendig) 
   
Sonntag, 06.03.2022 10:00 Uhr Gottesdienst 
 (Prädikantin Bärbel Komm) 
  
„Seht,	wir	gehen	hinauf	nach	Jerusalem,	und	es	wird	alles	vollendet	wer-
den,	was	geschrieben	ist	durch	die	Propheten	von	dem	Menschensohn“ 
Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, 31 
 

Vereinsnachrichten

Skiclub Todtmoos 1905 e. V.

Alpine  
Vereinsmeisterschaften  
Am Sonntag, 20.02.2022 fanden 
die Vereinsmeisterschaften Al-
pin und Snowboard gemeinsam 
mit dem SC Wehr am Skilift in 
Todtmoos-Weg statt. Die Lift- 
und Schneebedingungen wa-
ren nicht einfach und trotzdem 
haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Klein bis Groß tolle 
Ergebnisse erzielt und gezeigt, was sie können und dass sie Spaß am 
Skifahren haben. 

Ergebnisse:  
U 6 m 1. Rang Jonas Faschian 
U 8 w 1. Rang Cora Kälble 
 2. Rang Lea Matt 
U 10 m 1. Rang Paul Faschian 
 2. Rang Dino Delic 
U 12 w 1. Rang Hannah Keßler 
 2. Rang Emma Keßler  
U 12 m 1. Rang Viktor Kaiser 
 2. Rang Severin Philipp  
U 16 w   1. Rang Layla Kaiser 
U 16 m 1. Rang Lennart Behringer 
Damen 1. Rang Katrin Büche - Vereinsmeisterin 2022 -  
  2. Rang Natalie Faschian  
Herren 1. Rang Johannes Behringer – Vereinsmeister 2022 - 

Wir gratulieren den Läuferinnen und Läufern zu Ihren tollen Leistungen! 

Für den Inhalt der Veröffentlichungen unter 
„Vereinsnachrichten“ sind die Vereine verantwortlich! 
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Was sonst  
noch interessiert

Pass auf Deine Mäuse auf! - Pressemitteilung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. 
Kostenlose Vortragsreihe der Verbraucherzentralen zum Welt-
verbrauchertag      
Die Bestellung aus dem Online-Shop kommt nicht an, der Klick in 
der App hat ein Abo ausgelöst und das angebliche Willkommens-
geschenk des Telefonanbieters entpuppt sich als kostenpflichtige 
Zusatzleistung. Zum Weltverbrauchertag am 15. März 2022 bieten 
die Verbraucherzentralen insgesamt 24 kostenlose Online-Vorträge 
unter anderem zu Kostenfallen bei Fake-Shops, In-App-Käufen und 
Vergleichsportalen an. Ergänzt wird dieses Angebot mit vielfältigen 
Informationen auf der Webseite www.vz-bw.de/kostenfallen.  
     
„Die Pandemie hat die Digitalisierung in vielen Bereichen vorange-
trieben. Das nutzen auch unseriöse Geschäftemacher für ihre Zwe-
cke aus. Wer gut informiert ist, erkennt die typischen Kostenfallen 
leichter. Das spart viel Geld, Ärger und Zeit und sorgt so für mehr 
Lebensqualität“, sagt Cornelia Tausch, Vorständin der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg.   
   
Rund um den Weltverbrauchertag bieten die Verbraucherzentra-
len 24 kostenlose Online-Vorträge zu fünf verschieden Themen an. 
Die Vorträge finden von Montag, den 14.03.2022 bis Freitag, den 
18.03.2022 immer um 15 Uhr oder 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung ist jetzt schon möglich über www.vz-bw.de/
kostenfallen.    
Folgende Online-Vorträge bieten die Verbraucherzentralen im Rah-
men der Vortragsreihe „Pass auf Deine Mäuse auf!“ an:  
  Kostenfallen beim Online-Einkauf 
Vom Vertragsschluss bis zur Bezahlung – beim Online-Shopping lauern 
zahlreiche Kostenfallen. Ein verspäteter Widerruf oder die Nichtzahlung 
einer Forderung wegen eines vermeintlichen Mangels können dazu 
führen, dass Käufer:innen ein Schaden entsteht. Wer gut informiert ist, 
erkennt diese Kostenfallen und kauft auch im Internet sicher ein.   
   
Kostenfalle: Vergleichs- und Vermittlungsportale
Wer eine Reise buchen, einen neuen Stromtarif finden oder einen neuen 
E-Book-Reader kaufen will, nutzt häufig Vergleichs- und Vermittlungs-
portale im Internet. Sie bieten schnell eine Übersicht über verschiede-
nen Angebote. Oft lässt sich auch gleich die Reise buchen oder ein neu-
er Tarif auswählen. Doch es ist nicht immer leicht, die Geschäftsmodelle 
der Plattformen und das Zusammenspiel verschiedener Vertragspart-
ner zu verstehen. Die Frage „Bekomme ich wirklich das Beste für mein 
Geld?“ steht bei vielen Verbraucher:innen im Raum.  
   
Kostenfalle: Fake-Shops
Online-Shoppen ist gerade in der Pandemie immer beliebter gewor-
den. Das machen sich auch Betrüger zu Nutze, die mit Fake-Shops, 
also gefälschten Internet-Verkaufsplattformen, Kasse machen wol-
len. Fake-Shops sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Teil-
weise sind sie Kopien real existierender Websites. Sie wirken auf den 
ersten Blick seriös und echt. Ist das Geld aber erst einmal bezahlt, 
kommt entweder meist minderwertige Ware oder gar nichts an.    
   
Kostenfalle: In-App-Käufe
Viele Apps sind kostenfrei. Doch Premium-Funktionen, Spielfort-
schritt, Werbefreiheit oder weitere interessante Inhalte kosten Geld. 
Das steuern die App-Betreiber über die In-App Käufe. In Online-Spie-
len wird dabei oft mit virtueller Währung bezahlt, die sich allerdings 
ganz genau in Euro und Cent umrechnen lässt. Oft reicht ein Klick, 
um einen Zahlungsvorgang auszulösen. Der Betrag steht dann auf 
der Kreditkartenabrechnung.  
   
Kostenfalle Inkasso
Zahlungsaufforderungen von Inkasso-Unternehmen führen meist 
dazu, dass sich die Empfänger:innen verunsichert und unter Druck 
gesetzt fühlen. Häufig drohen die Unternehmen mit erheblichen 
Kosten für Gerichtsverfahren, mit Lohn- und Gehaltspfändung oder 
sonstiger Zwangsvollstreckung. Diese Drohkulisse ist meist der 
Grund dafür, dass die Empfänger:innen der Schreiben die geltend 
gemachte Forderung schnell und ungeprüft zahlen.  

Verbrauchercafé zum Thema Kostenfallen
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg lädt Verbraucher:in-
nen außerdem zur Teilnahme an ihrem ersten digitalen Verbraucher-
café ein. Am 15.3. um 16 Uhr berichten Berater:innen aus Friedrichs-
hafen, Ulm, Karlsruhe und Stuttgart über echte Fälle aus dem Alltag. 
Im Anschluss bieten lockere Gesprächsrunden die Möglichkeit, sich 
über diese und andere Beispiele auszutauschen. Mehr Informatio-
nen zum Verbrauchercafé und eine Anmeldmöglichkeit: 
www.vz-bw.de/wvt2022  

  

 
musik für  
mutter / vater  
und kind 
 
Ihr Kind freut sich darüber, wenn Sie mit ihm 
singen und spielen; denn Kinder sind von Natur 
aus musikalisch. Lassen Sie Ihr Kind in die 
Musik hineinwachsen!  
 
Unter Anleitung unserer Musiklehrerinnen lernen 
Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Kinderlieder, 
Fingerspiele und Reime, Altbekanntes und 
Neues. Musik kann so zu einem festen 
Bestandteil Ihres täglichen Lebens werden.  
 
Die Musikschule bietet in Tiengen einen Kurs für 
Kinder ab 18 Monaten bis 4 Jahren ab April an.  
Termin:  Dienstags um 14:45 Uhr 
Anmeldung:  Tel. 07741 833581  
 info@ms-wt.de 

oder online unter 
https://www.musikschule-
suedschwarzwald.de/anmeldung.html 

 
  
 

 
  

Agentur für Arbeit - Agentur für Arbeit Veran-
staltungshinweis „Die Pflege Branche – Eine 
berufliche Zukunft mit Sinn und Sicherheit“ am 
16.03.2022 
Die Pflege Branche – Eine berufliche Zukunft mit Sinn und Si-
cherheit - Online-Veranstaltung der Agentur für Arbeit Lörrach 
am 16.03.2022 von 17:00 Uhr – 18:45 Uhr 

Sich beruflich neu zu orientieren ist spannend - und manchmal auch 
gar nicht anders möglich. In diesem Vortrag erhalten Sie neben den 
Zugangsvoraussetzungen und Inhalten der verschiedenen Pflege-
ausbildungen auch Informationen über die finanziellen Fördermög-
lichkeiten der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter.  
  
Anmeldung unter Loerrach.BCA@arbeitsagentur.de 
bis zum 13.03.2022. 

Die Veranstaltungsteilnahme erfolgt über die Plattform Skype for 
Business. 

Für die Teilnahme benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone, 
Tablet oder Laptop. 
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FÜR #ZUSAMMENHALT UND #WIRZEIGENHALTUNG
Teil 2

Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Ängste und Bedenken,  
aber auch Fehlinformationen und Gerüchte halten Menschen vom Impfen ab.

Was hilft dagegen? Aufklärung und Antworten. 

Das Landratsamt Waldshut hat sich deshalb dazu entschlossen, auf der Facebook-Seite  
regelmäßig medizinische Fragen zum Thema Impfen zu beantworten. Der Pandemiebeauftragte 
des Landkreises Waldshut, Dr. Olaf Boettcher und viele Ärztinnen und Ärzte, sind bereit, auf Ihre 
Fragen zu antworten. Sie können uns ihre Fragen per Nachricht über Facebook oder per Mail an 

medien@landkreis-waldshut.de senden. 

Folgende Fragen wurden auf Facebook gestellt:

Stimmt es, dass Herzprobleme wie zum Beispiel Herzmuskelentzündungen  
seit/mit der Impfung zugenommen haben?

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Viren sind generell die häufigsten Auslöser einer Herzmuskelentzündung. In der Anfangsphase 

einer viralen Myokarditis dringt der Erreger in die Zelle ein und vermehrt sich dort durch  
Herstellung von Selbstkopien. Das können viele verschiedene Viren sein. Im Labor konnten  
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung zum Beispiel nach-
weisen, dass SARS-CoV-2, welches vor allem die Lunge angreift, auch in Herzmuskelzellen 

eindringen kann. Somit ist das Virus und nicht die Impfung Hauptursache für eine Herzmuskel-
entzündung und/oder eine Lungenschädigung. Alle Daten deuten darauf hin, dass eine klinisch 

nachgewiesene Myokarditis nach einer mRNA-Impfung insgesamt sehr selten ist. Zudem  
wurden 95 % dieser Fälle als mild und voll reversibel beschrieben. Angst sollte man also 

definitiv mehr vor der Erkrankung durch Corona und nicht vor der Impfung haben.

Wenn man im November geboostert wurde, macht dann ein erneuter Booster, 
also die 4. Impfung überhaupt Sinn bzw. ist das überhaupt freigegeben? 

Antwort von Dr. Olaf Boettcher:
Eine vierte COVID-19-Impfung ist für ältere Menschen, Immungeschwächte und medizinisches 

Personal sinnvoll. Eine Studie hat gezeigt, dass sich ein ausreichender Impfschutz bei alten 
Menschen erst nach drei bis vier Impfungen aufbaut.

Ende des redaktionellen Teils



Gewerbe-Gebäude
 in Görwihl zu vermieten

Werkstatt, Ausstellung, Lager, Büros, WC´s, Parkplätze,
ideal für Handwerk. 

Details und Infos: 07754 92 92 76

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Hallen Fussball, SoccerBot 360, Tennis, Solarium, 
Sports-Bar, Minigolf, Multi-Ball, 

Party-Raum mit Girls, Dating-Hotel.

www.Sport-Arena-Waldshut.de

Reservierungen, Tel.: 0151 1761 3241

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen An-
zeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls 
bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontoverein-
barungen mit unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das 
mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier auf-
einanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht 
rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen.

Bitte Aktionscode P-2022-01 bei der Anzeigenbestellung angeben.

UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
IST WIEDER DA.

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7)
bis 28.04.22 (KW17) gültig.

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%

Giftiges Blut, Kriminalroman, 
Uwe Trostmann
Paperback, 978-3-347-17387-3, Preis: 11,00 €
Hardcover, 978-3-347-17388-0, Preis:18,00 €
e-Book, 978-3-347-17389-7, Preis: 8,00 €
Kindle Amazon Ausgabe, Preis: 8,00 €

GIFTIGES BLUT
Was haben ein Skelett aus dem Mit-
telalter, eine Tote, die vor 27 Jahren 
ermordet wurde, und eine Leiche im 
Koff erraum miteinander zu tun – au-
ßer dass sie alle ein markantes Zei-
chen auf der Stirn haben? Während 
Chief Inspector Steve Brennan und 
seine Assistentin Inspector Roberta 
Foster an der nördlichen Küste von 
Schottland die Untersuchungen auf-

nehmen, werden weitere Frauen in England umgebracht. Alle wur-
den mit dem Gift des Bilsenkrautes getötet. Nach längerer Fahndung 
und Verfolgung können die Inspectoren den Täter festnehmen, trotz-
dem geht das Morden nach dem gleichen Muster weiter: diesmal an 
jungen Männern. Werden Steve Brennan und Roberta Foster dieses 
Mysterium aufklären?

Schottland die Untersuchungen auf-

Was haben ein Skelett aus dem Mit-
telalter, eine Tote, die vor 27 Jahren 
ermordet wurde, und eine Leiche im 
Koff erraum miteinander zu tun – au-
ßer dass sie alle ein markantes Zei-
chen auf der Stirn haben? Während 
Chief Inspector Steve Brennan und 
seine Assistentin Inspector Roberta 

nehmen, werden weitere Frauen in England umgebracht. Alle wur-
den mit dem Gift des Bilsenkrautes getötet. Nach längerer Fahndung 
und Verfolgung können die Inspectoren den Täter festnehmen, trotz-

Was haben ein Skelett aus dem Mit-
telalter, eine Tote, die vor 27 Jahren 
ermordet wurde, und eine Leiche im 

chen auf der Stirn haben? Während 
Chief Inspector Steve Brennan und 
seine Assistentin Inspector Roberta 
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Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
MATJES-TATAR
1 Zwiebel
1 TL milder Weißwein-Essig
4 doppelte Filets Matjes 
(vom Fischhändler oder der Fischtheke im 
Supermarkt)
2 saure Gurken
½ Bund Schnittlauch
2 EL (aus dem Glas) Gurkensud
4 EL Schmand

ROTE-BEETE-KARTOFFEL-RÖSTI
2 Rote Bete 
4 festkochende Kartoffeln 
4 Frühlingszwiebeln 
2 Eier 
2 EL Mehl 
Salz, Pfeffer 
Muskat 
Öl oder Butterschmalz zum Braten 
ZUM GARNIEREN
4 Stängel frischen Dill

Matjes-Tatar 
mit Rote-Beete-Kartoffel-Rösti 

Zubereitung
MATJES-TATAR
Die Zwiebel abziehen und in feine Ringe schneiden. Zwie-
beln in einer Schüssel mit Essig etwas andrücken und kurz 
ziehen lassen. Matjes und saure Gurken würfeln, Schnitt-
lauch in Röllchen schneiden und in eine weitere Schüssel 
geben. Mit Schmand und Gurkensud vermengen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

ROTE-BEETE-KARTOFFEL-RÖSTI
Rote Bete und Kartoffeln schälen, dann grob raspeln, Früh-
lingszwiebeln in Ringe schneiden. Alles mit Eiern und Mehl 
mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und 
einige Minuten durchziehen lassen.
Öl oder Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Gemüse-
masse mit den Händen ausdrücken, damit sie möglichst viel 
Flüssigkeit verliert. Die Rösti mit einem Löffel in kleinen 
Portionen in die Pfanne geben. Nun mit dem Löffel fl ach 
drücken und von beiden Seiten einige Minuten goldgelb 
braten. Dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Dillstängel grob schneiden.
Matjes-Tatar und Rote-Beete-Kartoffel-Rösti auf 4 Tellern 
anrichten. Mit Dill bestreuen und sofort servieren.

08
20

22

Tipps & Tricks
Da das Aroma von Matjes sehr empfi ndlich ist, 

sollte dieser Fisch nicht mit rohen Zwiebelringen 

bedeckt gelagert oder serviert werden. Das würde 

den feinen Geschmack sonst stören. „Echter Matjes“ 

oder „Filet aus Matjeshering“ bestehen nur aus Hering 

und Salz. Anders ist es bei Matjesfi let mit dem Hinweis 

auf die Reifung wie z. B. „nach nordischer Art“. Diese 

Filets werden meist in Aufgussfl üssigkeit oder Öl 

angeboten. Im Gegensatz zum „echten Matjes“ ist 

„Matjesfi let nach nordischer Art“ meist fester in 

der Konsistenz, säuerlicher und salziger.



Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625 / 98359 • Fax: 98250 

Angebot vom 3. - 5. März 2022
 Schweinekotelett 1 kg 7,50 €
 Hochrippensteak 1 kg 21,80 €
 Pollofino 1 kg 10,80 €
 Blacky-Schinken 100 g 1,88 €
 Blutschwartenmagen 100 g 1,10 €
 Thüringer Rotwurst 100 g 1,10 €
 Pfeffer-/Chililyoner 100 g 1,22 €
 Geflügelsalat  100 g 1,38 €
 Lindenberger 100 g 1,18 €

Filiale Zell-Atzenbach                         Filiale Zell Schönauer Str.   Filiale Todtmoos
Tel. 07625/385, Fax: 07625/8559 Tel. 07625/560  Tel. 07674/393, Fax 07674/8991

E-Mail-Adresse: info@dorfmetzgerei.de 
Unsere aktuellen Angebote finden Sie immer unter www.dorfmetzgerei.de
Gutes Essen aus der Metzgerei vom 28.02.2022 - 05.03.2022

Täglich  Nudelsuppe 2,90 €
Wochentag:   Gericht: €/Port. 
Mo., 28.02.  Makkaroni Carbonara  
  mit Salat 5,50
Di., 01.03.  Putengulasch
  mit Reis und Gemüse 6,10
Mi., 02.03.  Verschiedene Sorten Hering
  mit Pellkartoffeln 6,50
  Eisbein mit Sauerkraut 5,40
Do., 03.03.  Käsespätzle
  mit Salat 5,60  
  ½ gegrilltes Hähnchen 3,50
Fr., 04.03.  Fleischkäse
  mit Kartoffelbrei und Gemüse 5,80 
  Gegrillte Schweinshaxe 5,00
Sa., 05.03.  Heiße Bauernwurst
  mit Kartoffelsalat  5,00  

– nur solange der Vorrat reicht – 

Spartüte 7,00 € vom 28.02. - 02.03.2022
2 Blutwürste    2 Leberwürste       2 grobe Bratwürste

-----------------------------------------------------------------------------------
 Verkäufer/in gesucht 

für unsere Filialen in Atzenbach und Todtmoos

Filiale Todtmoos  •  Bergleweg 2
geöffnet: Mo., Di., Do., Fr. 8-18 Uhr, Mi., 8-13.30 Uhr, Sa. 8-13 Uhr

Wir suchen ab sofort eine/n

Yogalehrer / Yogatrainer (m/w/d)
Teilzeit/ Minijob-Basis/ Honorarbasis

Wir sind eine Vorsorge- und Rehabilitationsklinik für Eltern und Kinder mit 165 Regelbetten 
im südlichen Schwarzwald. In der Klinik werden Erwachsene und Kinder mit physischen und 
psychischen Gesundheitsproblemen sowie mit psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten und 
psychosomatischen Erkrankungen vorstellig. Der konzeptionelle Schwerpunkt des Hauses 
liegt in einem familientherapeutischen, systemisch orientierten, ressourcenfördernden stets 
handlungs- und alltagsorientierten Therapieansatz.

Was wir uns von Ihnen wünschen
- Abgeschlossene Ausbildung als Yogalehrer*in / Yogatrainer*in
- Eigenständige Durchführung und Anleitung von Yogagruppen mit Patienten
-  Sie zeichnen sich durch Freude an der Arbeit im Team sowie im Umgang mit Patienten aus  

und zeigen Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und verfügen über ein sehr gutes 
Kommunikationsvermögen.

Wir bieten Ihnen
-  eine interessante, vielseitige Tätigkeit in einem kompetenten, engagierten und 

multiprofessionellen Team
- freie Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Kursgruppen im Rahmen des Therapieprogramms
-  familienfreundliche Arbeitsbedingungen: flexible und planbare Arbeitszeiten, 

Kinderbetreuung in unseren Gruppen möglich
- ein gutes Betriebsklima und eine leistungsgerechte Vergütung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an:

AKH Alpenblick Klinik
Hotzenplotz GmbH & Co. KG
Personalabteilung Frau Gerwig, Hennematt 7b, 79736 Rickenbach
Telefon 07765 188-110, E-Mail: petra.gerwig@hotzenplotz-klinik.de

Die Feldbergklinik Dr. Asdonk 
in St. Blasien

sucht ab sofort
einen  Masseur und medizinischen  

Bademeister/ Physiotherapeuten (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit

sowie
eine examinierte Pflegefachkraft (m/w/d) oder 

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)  
in Teil- oder Vollzeit

Bewerbungen bitte schriftlich oder per E-Mail an:
Feldbergklinik Dr. Asdonk
Frau Simone Adams
Todtmooser Str. 48 • 79837 St. Blasien
feldbergklinik@t-online.de

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de





Rathausplatz 1 | 79674 Todtnau
Tel: 07671 / 996 - 0 | Fax: 07671 / 996 - 37
info@todtnau.de

Die Stadt Todtnau (mit über 5.000 Einwohnern) sucht zum 01. November 2022 (oder 
nach Absprache) einen

Pächter (m/w/d) für das Berggasthaus Präger Böden
Wir bieten Ihnen ein wunderschön gelegenes Berggasthaus in 1.050 m Höhe an. 
Das Berggasthaus Präger Böden bietet ausreichend Platz in einem großen Gastraum 
mit bis zu 60 Sitzplätzen sowie einer Außenterrasse. Für Übernachtungsgäste stehen  
3 Doppelzimmer und 2 Vierbettzimmer zur Verfügung. Für den zukünftigen Pächter ist 
zudem eine 3-Zimmerwohnung vorhanden.

Wir suchen für die Führung des Berggasthauses Präger Böden einen ambitionierten und
motivierten Gastgeber mit gastronomischer und betriebswirtschaftlicher Erfahrung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer 
aussagekräftigen Bewerbung mit einem Betriebskonzept sowie dem Nachweis 
bisheriger Tätigkeiten bis zum 30. April 2022 an die

Stadt Todtnau, Rathausplatz 1, 79674 Todtnau.

Ein Exposé und einen Pachtvertragsentwurf finden Sie auf unserer Homepage unter
www.stadt.todtnau.de.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an das Bauamt, E-Mail: i.zimmermann@todtnau.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Wir suchen ab 15.04.2022 oder nach Vereinbarung
Mitarbeiter/in:
 • für den Frühstücksservice 
 • das Housekeeping 
 • und für den Abendservice im Restaurant
als Minijob, in Teilzeit oder Vollzeit.
Wir bieten Ihnen ein angenehmes Betriebsklima, überdurchschnittliche 
Bezahlung und gute Sozialleistungen.
Kontakt für Ihre Bewerbung: 
Andreas Weiland | Hotel am Kurpark | Salesiaweg 2 | 79682 Todtmoos
07674 909180 | www.Hotel-am-Kurpark.de | Info@Hotel-am-Kurpark.de

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam 
gewordenen Weges

Herzlichen Dank allen,
die sich in stiller Trauer beim Tode unseres lieben Verstorbenen

Heinz Kahlert
*24.11.1936         † 12.01.2022

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank an Pater Roman für die berührende und 
persönliche Trauerfeier sowie  Frau Petra Schmidt für die 
Unterstützung und Hilfe.

Todtmoos  Im Namen aller Angehörigen
im Januar 2022  Hilde Kahlert

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!




